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Antrag Gesetzgebung 
Version 4 / 4. Juni 2021 / AO 

BKD 30 / 2019.ERZ.55  
Volksschulgesetz (VSG) 

Urheber/-in Art. Abs. Bst. Antrag + / ++ - / -- 

Geissbühler (SVP) 
Baumann (EDU) 
Graber (SVP) 

11a 2  Der Unterricht findet soweit als möglich in Blockzeiten statt. Die Eltern sind berech-
tigt, ihr Kind während des ersten Kindergartenjahres den Kindergarten mit einem 
reduzierten Pensum mit einem späteren Unterrichtsbeginn am Morgen besuchen 
zu lassen. 

 - 

Wildhaber (SP-JUSO-PSA) 
Gabi Schönenberger (SP-JUSO-
PSA) 
Bauer (SP-JUSO-PSA) 

14d 4a  Die Betreuung der Kinder Schülerinnen und Schüler hat durch eine Person zu er-
folgen, die über die notwendige Eignung und Erfahrung im Umgang mit in der Be-
treuung von Schülerinnen- und Schülergruppen verfügt. Die Betreuungsperson 
wird durch die Gemeindebehörde angestellt. 

 - 

Wildhaber (SP-JUSO-PSA) 
Gabi Schönenberger (SP-JUSO-
PSA) 
Bauer (SP-JUSO-PSA) 

14d 5 b erlässt Minimalvorschriften Vorschriften über die Qualitätsstandards, insbesondere 
über die Ausbildung und Anstellungsbedingungen des Personals, über die Räum-
lichkeiten, sowie und das Qualitätsmanagement. 
 

 - 

Wildhaber (SP-JUSO-PSA) 
Gabi Schönenberger (SP-JUSO-
PSA) 
Bauer (SP-JUSO-PSA) 

14d 7 (neu)  Die übergeordnete Aufsicht über die Tagesschulangebote erfolgt durch das Schul-
inspektorat. 

 - 
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Brönnimann (glp) 

Geissbühler (SVP) 

Wildhaber (SP-JUSO-PSA) 

Grogg (EVP) 

Baumann (EDU) 

Eichenberger (Die Mitte) 

46a 

Titel 
  Basisstufe, Kindergartenklassen und cycle élémentaire  - 

Brönnimann (glp) 
Geissbühler (SVP) 
Wildhaber (SP-JUSO-PSA) 
Grogg (EVP) 
Baumann (EDU) 
Eichenberger (Die Mitte) 

46a 1a (neu)  Gemeinden können beschliessen, dass bei einer genügenden Anzahl Kindergar-
tenkinder für eine Optimierung des Betreuungsverhältnisses zwei Lehrkräfte im Te-
amteaching unterrichten. 

 - 

Brönnimann (glp) 
Geissbühler (SVP) 
Wildhaber (SP-JUSO-PSA) 
Grogg (EVP) 
Baumann (EDU) 
Eichenberger (Die Mitte) 

46a 2  Beschlüsse gemäss Absatz 1 und 1a unterliegen der Genehmigung der zuständi-
gen Stelle der Bildungs- und Kulturdirektion. 
 

 - 

Brönnimann (glp) 
Geissbühler (SVP) 
Wildhaber (SP-JUSO-PSA) 
Grogg (EVP) 
Baumann (EDU) 
Eichenberger (Die Mitte) 

46a 3  Zur Erhaltung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts des Kantons kann der Regie-
rungsrat die personellen Ressourcen, die für den gemeinsamen Unterricht gemäss 
Absatz 1 und 1a zur Verfügung gestellt werden, kontingentieren. Er regelt die Krite-
rien für die Vergabe des Kontingents, wobei die wohnortsnahe Schulung der Kin-
der, die Optimierung der Schulorganisation sowie die regionale Verteilung der An-
gebote zu berücksichtigen sind. 
 

 - 

Grogg (EVP) 
Baumann (EDU) 
Geissbühler (SVP) 
Gabi Schönenberger (SP-JUSO-
PSA) 

48 5  Die Schulgebäude sind rauchfrei. Innen- und Aussenbereiche von Schularealen 
und Schulsportanlagen sind rauchfrei. Für Lehrpersonen und bei öffentlichen An-
lässen können Ausnahmen vorgesehen werden. 
 

 - 


